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Öffentliche Bekanntmachung der Verlängerung einer  
Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Die Stadt Regensburg, Bauordnungs-
amt, verlängerte mit Bescheid vom  
27. Oktober 2021 (Az. 1935/2021) gem. 
Art. 69 Abs. 2 BayBO die Geltungsdauer 
der Baugenehmigung vom 9. August 
2017 (Az. 895/2017) bis zum 30. August 
2023.

Gegenstand der verlängerten Bauge-
nehmigung ist der Anbau von Balkonen 
auf dem Grundstück „Greflingerstraße 
10, 12, 14, 16“ in Regensburg (Flurstück 
2502/1, Gemarkung Regensburg).

Der Baugenehmigung für das oben 
beschriebene Vorhaben liegen die mit 
amtlichem Prüfvermerk vom 9. August 
2017 versehenen Bauvorlagen zugrunde.

Es wird darauf hingewiesen, dass Ge-
genstand der Verlängerung auch das 
Abstandsflächenrecht nach Art. 6 BayBO 
ist, dass seit dem 1. September 2018 
wieder zum Prüfprogramm des verein-
fachten Baugenehmigungsverfahrens 
gehört (Art. 59 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b) 
BayBO).

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
(in Form dieser öffentlichen Bekanntma-

chung) Klage beim Bayerischen Ver-
waltungsgericht Regensburg, Haidplatz 
1, 93047 Regensburg, schriftlich, zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch in einer für den Schrift- 
formersatz zugelassenen Form erhoben 
werden. Die Klage muss den Kläger, 
die Beklagte (Stadt Regensburg) und 
den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, der angefochtene Be-
scheid soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und allen 
Schriftsätzen sollen Abschriften für die 
übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Monatsfrist wird mit dem Tage dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf 
gesetzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayerische 
Bauordnung). Eine Klageerhebung in 
elektronischer Form per einfacher E-Mail 
ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen. Nähere Informa-
tionen zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der 
Internetpräsenz der Verwaltungsgerichts-
barkeit (www.vgh.bayern.de).
Kraft Bundesrechts wird in Prozessver-

fahren vor den Verwaltungsgerichten 
infolge der Klageerhebung eine Verfah-
rensgebühr fällig.

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens können 
die Akten des Baugenehmigungsverfah-
rens beim Bauordnungsamt der Stadt 
Regensburg (Neues Rathaus, 3. Ober-
geschoss, Zi.Nr. 3.043) während der 
allgemeinen Geschäftszeiten (Montag, 
Dienstag und Freitag von 8.00 bis  
11.30 Uhr sowie am Donnerstag von  
8.00 bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 
17.30 Uhr) einsehen. Eine vorherige 
Terminvereinbarung, Telefon (0941) 507-
7637, wird empfohlen.

Regensburg, 27. Oktober 2021
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Frohschammer
Leitender Rechtsdirektor
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Öffentliche Ausschreibungen
Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg                               
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt, folgende Aufträge zu 
vergeben:

1. Offenes Verfahren nach VOB/A EU
21 E 105  –  Metall- und Stahlbauarbeiten 

DIN 18360, DIN 18335 
Absendung der Auftragsbe-
kanntmachung im EU-Amts-
blatt am 27.10.2021

Nähere Informationen zu oben genannter 
Ausschreibung siehe unter www.vergabe.
bayern.de.

Vorankündigung

Information über beabsichtigte 
Beschränkte Ausschreibungen nach 
§ 3 a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A 2019 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de

2. Öffentliche Ausschreibung nach 
UVgO
22 A 001 –  Sicherheitsdienstleistungen 

Jahninsel, Grieser Spitz und 
Altstadt

21 A 202 –  Wartungsverlängerung von 
Trend Micro Produkten zzgl. 
Usererweiterungen

21 A 203 –  Subscription Verlängerung 
für Clearswift Secure Email 
Gateway zzgl. Structural 
Sanitization

21 A 205 –  Rahmenvereinbarung Kopier-
papier palettenweise  
1. Halbjahr 2022

Nähere Informationen zu oben genannten 
Ausschreibungen siehe unter  
www.regensburg.de/vergaben oder 
www.vergabe.bayern.de


